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RegionFreitag, 24. Januar 2025

Bieler Tagblatt

Die diesjährige Produktion des  
Schlossparktheaters Nidau steht  
auf wackligen Beinen. Ein 2022  
eingefahrenes Defizit sollte die- 
sen Sommer mit dem Stück  
«1829 – Ds Urteil vo Nidou» ge- 
tilgt werden. Momentan fehlen  
noch 50’000 Franken. Doch das  
ist nicht das einzige Problem.

Diese Woche hat der Nidau- 
er Gemeinderat kommuniziert,  
welche Grossveranstaltungen für  
dieses Jahr bewilligt werden.  
Darunter sind Veranstaltungen  
von «Das Zelt», mit dem die  
Migros dieses Jahr durch die  
Schweiz tourt und ihr 100-Jahr- 
Jubiläum feiert. Dies tut sie in  
Nidau auf der Expobrache. «Das  
Zelt» wird sich eine Woche lang  
überschneiden mit dem Schloss- 
parktheater. Dies ist für das Frei- 
lichttheater wegen der Lärm- 
emissionen ein Problem. Warum  
also hat man beide bewilligt?

Wer zuerst kommt…
Die Gemeinderätin und Vorste- 
herin Sicherheit, Sandra Friedli  
(SP), sagt auf Anfrage: «Das Zelt  
hat das Gesuch im Februar 2024  
gestellt, das Schlossparktheater  
im September 2024.» Als das  
Gesuch des Vereins Schlosspark- 
theater eingegangen sei, habe die  
Stadt Nidau diesen auf die mög- 
lichen Terminüberschneidungen  
aufmerksam gemacht, so Fried- 
li. Man sei in regem Kontakt mit  
dem Verein gewesen, um eine  
Lösung zu suchen.

Der Präsident des Vereins  
Schlossparktheater Nidau, Fritz  
Marthaler, gibt auf Anfrage an,  
der Verein sei im Dezember von  
Nidau über die Überschneidun- 
gen informiert worden. Doch der  
Verein habe offiziell noch kei- 
ne definitive Entscheidung über  
die Durchführung der diesjäh- 
rigen Produktion gefällt. Er ver- 
weist auf Anfang Februar. «Bis  

dahin muss der Verein sicherstel- 
len können, dass kein erneutes  
Defizit eingefahren wird mit die- 
ser Produktion», sagt Marthaler.

Lösungen wurden gesucht
Die Sponsorensuche laufe auf  
Hochtouren. Wegen «Das Zelt»  
die Produktion auf 2026 zu ver- 
schieben, komme für den Ver- 
ein nicht infrage – wegen der  
Sponsoren, aber auch, weil dann  
der Zirkus Knie auf der Expo- 
brache weile. Ausserdem habe  
die künstlerische Co-Leitung der  
Produktion bereits andere Enga- 
gements nächstes Jahr. Mit der  
Verschiebung auf 2026 rechne- 

te anscheinend die Stadt Nidau.  
Am 16. Februar, eine Woche vor  
dem Entscheid, liess sie dem  
Vizepräsidenten Werner Könit- 
zer eine E-Mail zukommen, die  
dem BT vorliegt. Es ist der Ent- 
wurf der Pressemitteilung über  
die noch zu bewilligenden Gross- 
veranstaltungen.

Darin steht: «Der Gemein- 
derat erteilt ebenfalls die gene- 
relle Bewilligung für das Schloss- 
parktheater vom 13. August bis 6.  
September 2025. Aufgrund der  
Kollision mit ‹Das Zelt› und den  
damit verbundenen Lärmemis- 
sionen hat der Veranstalter das  
Gesuch allerdings zurückgezo- 

gen. Das Schlossparktheater wird  
voraussichtlich auf 2026 verscho- 
ben.»

Eine Verschiebung auf 2026  
sei bis vor einer Woche auch noch  
mit dem Verein besprochen wor- 
den, gibt Friedli an. «Der Verein  
hat uns davor kommuniziert, dass  
er das Gesuch sehr wahrschein- 
lich zurückziehen werde, falls al- 
le Grossveranstaltungen bewilligt  
werden würden.» Das sei vor ei- 
ner Woche ihr Wissensstand ge- 
wesen. Aufgrund dessen hätten  
diese Zeilen im Entwurf der Me- 
dienmitteilung gestanden. «Wir  
waren gegenüber dem Verein im- 
mer transparent», betont Friedli.

Dann habe der Verein je- 
doch eine andere Lösung gefun- 
den und dies mitgeteilt. «Dar- 
über sind wir sehr froh», sagt  
Friedli. Dass der Gemeinderat  
eine Medienmitteilung über Be- 
schlüsse an die beteiligten Veran- 
stalter zum Gegenlesen gibt, als  
wären sie bereits gefasst wor- 
den, sei nicht üblich. «Das wur- 
de gemacht, um eine gemeinsa- 
me Lösung zu finden mit dem  
Verein Schlossparktheater», er- 
klärt Friedli.

«Das Zelt» sei nicht zum ers- 
ten Mal auf der Expobrache zu  
Gast. «Es ist so, dass Veranstal- 
tungen, die unserem Veranstal- 

tungskonzept entsprechen, nicht  
grundlos abgelehnt werden kön- 
nen», erklärt Friedli. Das habe  
man dem Verein auch kommuni- 
ziert.

Ist also alles ein Missver- 
ständnis? Marthaler sagt, dass  
verschiedene Möglichkeiten mit  
der Stadt Nidau besprochen wor- 
den seien, die Produktionsdaten  
dieses Jahr zu ändern oder auf  
das nächste Jahr zu verschieben.  
«Doch die Stadt hat im Ent- 
wurf der Medienmitteilung die  
Verschiebung auf 2026 vorgegrif- 
fen», was man dann korrigiert ha- 
be. «Die definitiven Daten von  
‹Das Zelt› haben wir erst Anfang  
Januar erfahren», so Marthaler.  
Er gibt an, der Verein habe die  
Premiere nun vorverlegt und die  
Produktion um einen Tag ver- 
längert. Zudem habe man die  
Aufführungen verdichtet. «Das  
Hauptproblem bleiben aber die  
Finanzen», so Marthaler.

Wie geht es weiter beim 
Schlossparktheater?
Diesen Sommer soll das Freilichttheater im Nidauer Schlosspark stattfinden. Terminkollisionen mit «Das Zelt» und finanzielle Nöte 
sorgen jedoch für Unsicherheit beim Verein.

Simone K. Rohner

Werner Könitzer, Fritz Marthaler und Co-Regisseur Lorenz Probst (von links) planen das nächste Freilichtstück im Nidauer Schlosspark – 
nach einer wahren Geschichte. Bild: Dario Brönnimann

Die geplante 
Produktion 
darf kein 
erneutes 
Defizit 
einfahren.

 
 

Die Gegnerinnen und Gegner  
des Projekts Pfahlbau-Bahnhof  
in Twann-Tüscherz können sich  
freuen: Sie müssen nicht noch  
einmal mühsam Unterschriften  
sammeln gehen, damit das Volk  
darüber abstimmen kann.

Am späteren Donnerstag- 
nachmittag hat Rolf Widmer,  
Leiter der Abteilung Gemein- 
den im kantonalen Amt für  
Gemeinden und Raumordnung  
(AGR), der Redaktion eine Mit- 
teilung zukommen lassen. In  
dieser räumt er ein, dass der  
kantonale Rechtsdienst der Ge- 
meinde in dieser Sache zu- 
nächst eine Falschauskunft ge- 
geben habe.

Nachdem man bemerkt ha- 
be, dass die ursprüngliche Aus- 
kunft rechtlich nicht korrekt ist,  
habe man am Mittwoch die Ge- 
meinde darüber orientiert und  
den Fehler berichtigt. Für die  
Falschauskunft und die dar- 
aus entstandenen Unannehm- 
lichkeiten habe sich das AGR bei  
der Gemeinde entschuldigt

Erstes Referendum  
«weiterhin gültig»
Nur Minuten nach dem AGR  
meldete sich per Medienmittei- 
lung auch die Gemeinde Twann- 
Tüscherz zu Wort: Nachdem  
das Regierungsstatthalteramt ei- 
ner Stimmrechtsbeschwerde recht  
gegeben und den Beschluss der  
Gemeindeversammlung vom ver- 

gangenen 24. Juni aufgehoben ha- 
be, habe der Gemeinderat an sei- 
ner letzten Sitzung 2024 beschlos- 
sen, den Investitionskredit für das  
Projekt erneut zu beantragen.

Zur Klärung des weiteren Vor- 
gehens habe er sich vom Rechts- 
dienst des Kantons im AGR bera- 
ten lassen. Dieser habe empfoh- 
len, den Kredit erneut amtlich zu  
publizieren, samt dem Hinweis,  
dass dagegen das fakultative Re- 
ferendum ergriffen werden kön- 
ne. Wenn mindestens fünf Prozent  
der Stimmberechtigten es verlan- 
gen würden, müsse der Gemein- 
derat den Kredit ein zweites Mal  
der Gemeindeversammlung zur  
Abstimmung vorlegen. Daraufhin  
tat die Gemeindebehörde, wie ihr  
geheissen.

Am Mittwoch habe der  
Rechtsdienst des Kantons dies  
korrigiert. Demnach sei das im  
März letzten Jahres bereits zu- 
stande gekommene Referendum  
mit 108 Unterschriften «weiter- 
hin gültig, da der erneut publizier- 
te Investitionskredit inhaltlich un- 
verändert ist».

Obwohl die Exekutive kei- 
ne Schuld trifft, schreibt sie:  
«Der Gemeinderat bedauert  
die entstandene Situation auf- 
grund der Falschinformation  
des kantonalen Rechtsdienstes  
sehr.»

Der Kreditantrag für den  
«Pfahlbau-Bahnhof Süd», wie  
der Projektname präzise lau- 
tet, wird der Gemeindeversamm- 
lung am 23. Juni dieses Jahres zur  

Abstimmung vorgelegt, wie die  
Behörde ankündigt.

Statthalteramt verlangte  
Wiederholung
Fast auf den Tag genau ein Jahr  
später kann das Stimmvolk so- 
mit ein zweites Mal über das Fres- 
ko an der weissen Betonwand  
auf der Seeseite des erneuer- 
ten Bahnhofs Twann abstimmen.  
Dieses soll an die Pfahlbauerin- 
nen und Pfahlbauer erinnern, die  
in jenem Bereich während rund  
1000 Jahren siedelten.

Bei der ersten Abstimmung  
hiess eine knappe Mehrheit von  
88 zu 79 Stimmberechtigten  
bei 1 Enthaltung den Kredit  
für das Projekt gut. Doch ein  
Ehepaar legte Stimmrechtsbe- 

schwerde ein, weil Gemeinde- 
präsidentin Margrit Bohnenblust  
(SP) «einen Stimmenkauf-Ver- 
such nicht unterbunden» habe.  
Ein anderer Versammlungsteil- 
nehmer hatte nämlich angekün- 
digt, dass ein zusätzlicher Spon- 
sor bereit sei, bei Annahme des  
Projektes 20’000 Franken zu  
spenden, sodass dieses die Ge- 
meinde nichts koste.

Das Regierungsstatthalteramt  
stufte diesen Vorgang als grobe  
Rechtsverletzung ein, und auch  
andere Kritikpunkte in der Be- 
schwerde beurteilte sie als gerecht- 
fertigt. Darum sei «eine Wieder- 
holung der Abstimmung in ei- 
nem geregelten Rahmen und un- 
ter den gesetzlich vorgegebenen  
Rahmenbedingungen» nötig.

Referendum gegen Pfahlbau-Bahnhof «weiterhin gültig»
Der Rechtsdienst des Kantons hat dem Gemeinderat Twann-Tüscherz eine rechtlich falsche Auskunft gegeben. Der Termin für die 
neuerliche Abstimmung über das strittige Projekt steht bereits fest.

Beat Kuhn


